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Einkommensteuer

Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende

Kinderbetreuungskosten können nur von 
demjenigen abgezogen werden, der sie  
getragen hat. Dies gilt auch dann, wenn 
das Kind im paritätischen Wechsel- 
modell von beiden Eltern betreut wird. So 
entschied das Finanzgericht Thüringen 
(Az. 3 K 799/18).
   Der Entlastungsbetrag für Allein- 
erziehende könne nicht zwischen meh-
reren Anspruchsberechtigten aufgeteilt 
werden. Wenn die Berechtigten hinsicht-
lich des Entlastungsbetrags keine Be-
stimmung untereinander treffen, stehe 
er demjenigen zu, an den das Kindergeld 
gezahlt werde.
   Die alleinige Zuordnung des Ent-
lastungsbetrags für Alleinerziehende 
lediglich zu einem Elternteil und die 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen abgezogen werden, der sie 
getragen hat. Das Finanzgericht Thüringen hat entschieden, dass dies auch dann gilt, 
wenn das Kind im paritätischen Wechselmodell von beiden Eltern betreut wird.
In einem weiteren Urteil hat das Finanzgericht Thüringen entschieden, dass der Son-
derausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten verfassungskonform ist. Insbesondere 
ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass bei geschiedenen wie auch bei 
nicht verheirateten oder dauernd getrenntlebenden Eltern nur derjenige Elternteil 
zum Abzug berechtigt ist, der die Aufwendungen getragen hat und zu dessen Haus-
halt das Kind gehört. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inanspruchnahme des Sonderausgabenab-
zugs für eine zusätzliche Altersvorsorge im Wahlrecht des Steuerpflichtigen steht. 
Dieses Wahlrecht muss nicht zwingend durch Abgabe der „Anlage AV“ zur Einkom-
mensteuererklärung ausgeübt werden, sondern kann auch formlos geltend gemacht 
werden.
Der Bundesfinanzhof hatte zudem bzgl. des Vorsteuerabzugs aus der Errichtung einer 
Photovoltaikanlage über die Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum Unterneh-
mensvermögen zu entscheiden.
Und weiter entschied der Bundesfinanzhof, dass ein Erbe nicht die Erbschaftsteuerbe-
freiung für ein Familienheim verliert, wenn ihm die eigene Nutzung des Familienheims 
aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team FLORENTZ UND PARTNER

Termine Steuern / Sozialversicherung September/Oktober 2022

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

12.09.2022 1 10.10.2022 2

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

12.09.2022 Entfällt

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag

12.09.2022 Entfällt

Umsatzsteuer 12.09.2022 3 10.10.2022 4

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

15.09.2022 13.10.2022

12.09.2022 10.10.2022

Sozialversicherung 7 28.09.2022 27.10.2022

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteils- 
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säum-
niszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanz-
amts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am dritt-
letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 26.09.2022/25.10.2022, jeweils 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftrag-
ten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fäl-
ligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.
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Unzulässigkeit einer Aufteilung ver- 
stoßen auch im Falle des Wechsel- 
modells (bei annähernd gleichwertiger 
Haushaltsaufnahme des Kindes in beide 
Haushalte) nicht gegen das Gleichheits-
gebot. Art. 3 Abs. 1 GG.

 
Sonderausgabenabzug für Kinder- 
betreuungskosten verfassungsmäßig

Der Sonderausgabenabzug für Kinder- 
betreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 
5 EStG ist verfassungskonform. Ins- 
besondere ist es verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden, dass bei geschie-
denen wie auch bei nicht verheirateten 
oder dauernd getrenntlebenden Eltern 
nur derjenige Elternteil zum Abzug be-
rechtigt ist, der die Aufwendungen ge-
tragen hat und zu dessen Haushalt das 
Kind gehört. So entschied das Finanzge-
richt Thüringen (Az. 3 K 210/21).
   Streitig war, ob das Erfordernis der 
„Haushaltszugehörigkeit” des Kindes im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 5 des EStG ver-
fassungsgemäß ist.

E-Ladesäulen steuermindernd 
geltend machen

Vermieter, die ihre Immobilie mit einer 
oder mehreren Ladestationen ausstatten, 
können die dafür angefallenen Kosten 
steuermindernd geltend machen. Steuer-
rechtlich werden nachgerüstete E-Lade-
säulen als eigenständige Wirtschaftsgü-
ter betrachtet. 
   Die Kosten für die Nachrüstung der 
Ladesäule können Vermieter über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab- 
schreiben. Dabei besteht ein gewisser 

Spielraum. Die Finanzverwaltung setzt 
bei „intelligenten Wandladestationen“ 
(sog. Wallboxen oder Wall Connectoren) 
eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
von sechs bis zehn Jahren an. Über die-
sen Zeitraum hinweg können Vermieter 
die Anschaffungs- und Installationskos-
ten, aber auch die eventuell notwendige 
Genehmigung durch den Netzbetreiber, 
komplett abschreiben.
   Es profitieren aber nicht nur Ver-
mieter. Auch Steuerpflichtige, die an 
oder in der privaten Immobilie eine 
Ladeinfrastruktur nachrüsten, können 
die dafür anfallenden Kosten steuer-
lich geltend machen. Für die Installa- 
tionskosten (ausschließlich Arbeitskos-
ten) und eine in Rechnung gestellte  
Anfahrtspauschale des Elektrofachbe-
triebs kann eine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen in Höhe von 20 
Prozent der Gesamtsumme, maximal 
aber 1.200 Euro im Jahr, geltend gemacht 
werden.

Hinweis
Wie WELT in einem Artikel am 
13.08.2022 ausführt, können sich 
die Kunden von Tesla Motors nicht da-
rauf verlassen, dass ihnen die exakte 
Strommenge abgerechnet wird, da die 
Ladesäulen gegen das deutsche Eich-
recht verstoßen. Bemerkenswert ist 
dabei, dass sich der Gesetzgeber dabei 
kulant zeigt. Der gesetzeswidrige Be-
trieb werde „nicht behindert und nicht 
sanktioniert“.

Nachträgliche Geltendmachung des 
Wahlrechts auf einen Sonderausgaben-
abzug nach § 10a EStG

Der Bundesfinanzhof entschied, dass 
die Inanspruchnahme des Sonderausga-
benabzugs für eine zusätzliche Alters-
vorsorge (§ 10a EStG) im Wahlrecht des 
Steuerpflichtigen steht. Dieses Wahlrecht 
müsse nicht zwingend durch Abgabe der 
„Anlage AV“ zur Einkommensteuererklä-
rung ausgeübt werden, sondern kann 
auch formlos geltend gemacht werden 
(Az. X R 32/20).

Verluste aus sog. Unlimited Turbo  
Bull-Zertifikaten voll abziehbar

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der 
Verlust aus dem fallenden Kurs von Knock-
out-Produkten in Form von Unlimited 
Turbo Bull-Zertifikaten steuerlich voll ab-
ziehbar ist und nicht dem Ausgleichs- und 
Abzugsverbot für Termingeschäfte unter- 
fällt (Az. I R 24/19). Nach § 15 Abs. 4 
Satz 3 EStG unterliegen Verluste aus 
Termingeschäften grundsätzlich einem 
Ausgleichs- und Abzugsverbot, d. h. sie 
können nur sehr eingeschränkt mit Ge-
winnen aus eben solchen Geschäften 
verrechnet werden, sie mindern aber im 
Übrigen nicht die Bemessungsgrundlage 
der Körperschaft- oder der Einkommen-
steuer. Aus Sicht des Gesetzgebers ist 
es gerechtfertigt, für besonders riskan-
te Geschäfte derartige Beschränkungen 
vorzusehen.
   Die Klägerin, eine GmbH, hatte von 
einer Bank ausgegebene Unlimited Tur-
bo Bull-Zertifikate erworben. Als sog. 
Knock-out-Zertifikate zeichneten sie sich 
durch die Möglichkeit aus, mit relativ ge-
ringem Kapitaleinsatz überproportional 
an der Wertentwicklung des zugrunde 
liegenden Basiswerts zu partizipieren. 
Erreichte oder durchbrach der Basiswert 
jedoch eine bestimmte Kursschwelle, 
dann verfielen die Zertifikate nahezu 
wertlos. Bedingt durch ein Absinken des 
jeweiligen Indexstandes fiel der Wert der 
von der Klägerin erworbenen Zertifikate, 
wodurch diese einen erheblichen Verlust 
realisierte. Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass die Zertifikatsverluste 
dem Ausgleichs- und Abzugsverbot un-
terliegen.
   Der Bundesfinanzhof gab jedoch der 
Klägerin Recht. Bei Knock-out-Produkten 
in Form von Zertifikaten handele es sich 
aber um gewöhnliche Schuldverschrei-
bungen, die im Streitfall Zug um Zug ge-
gen Bezahlung übertragen worden seien; 
an dem für ein Termingeschäft typischen 
Hinausschieben des Erfüllungszeitpunkts 
habe es gefehlt.
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Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug für ein Büro in einem 
ansonsten nicht unternehmerisch 
genutzten Gebäude

Der Bundesfinanzhof hat zum Vorsteuer-
abzug für ein Büro in einem ansonsten 
nicht unternehmerisch genutzten Gebäude 
entschieden, ob die Kennzeichnung eines 
Raumes in einer Bauzeichnung mit dem 
Wort "Arbeiten" ein ausreichendes Indiz 
für die Zuordnungsentscheidung zum 
Unternehmen ist und ob die Zuordnungs-
entscheidung dem zuständigen Finanz-
amt bis zur gesetzlichen Abgabefrist der 
betreffenden Steuererklärung mitgeteilt 
werden muss (Az. XI R 28/21 (XI R 3/19)).
   Für eine Zuordnung zum Unterneh-
men könne bei Gebäuden die Bezeich-
nung eines Zimmers als Arbeitszimmer 
in Bauantragsunterlagen jedenfalls dann 
sprechen, wenn dies durch weitere ob-
jektive Anhaltspunkte untermauert wer-
de. So sei es z. B. dann, wenn der Un-
ternehmer für seinen Gerüstbaubetrieb 
einen Büroraum benötige, er bereits in 
der Vergangenheit kein externes Büro, 
sondern einen Raum seiner Wohnung für 
sein Unternehmen verwendet habe, und 
er beabsichtige, dies in dem von ihm neu 
errichteten Gebäude so beizubehalten. 
   Für die Dokumentation der Zuord-
nung sei keine fristgebundene Mitteilung 
an die Finanzbehörde erforderlich. Wenn 
innerhalb der Dokumentationsfrist nach 
außen hin objektiv erkennbare Anhalts-
punkte für eine Zuordnung vorlägen, 
könnten diese der Finanzbehörde auch 
noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt 
werden.

Bei Erwerb einer gemischt genutzten 
Photovoltaikanlage volle Zuordnung 
zum Unternehmen durch Abschluss 
eines Einspeisevertrags

Der Bundesfinanzhof hatte bzgl. des Vor-
steuerabzugs aus der Errichtung einer 
Photovoltaikanlage über die Zuordnung 
einer Photovoltaikanlage zum Unterneh-
mensvermögen zu entscheiden (Az. XI R 
29/21).
   Die Tatsache, dass im Lauf des Jahres, 
in dem eine Photovoltaikanlage erwor-

ben wurde, ein Vertrag mit dem Recht 
zum Weiterverkauf des gesamten von der 
Anlage erzeugten Stroms zuzüglich Um-
satzsteuer abgeschlossen wurde, sei hier 
ein Indiz dafür, dass der Steuerpflichtige 
die Photovoltaikanlage dem Unterneh-
men voll zugeordnet habe. Für die Do-
kumentation der Zuordnung sei keine 
fristgebundene Mitteilung an die Finanz-
behörde erforderlich. Lägen innerhalb der 
Dokumentationsfrist nach außen hin ob-
jektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine 
Zuordnung vor, könnten diese der Finanz-
behörde auch noch nach Ablauf der Frist 
mitgeteilt werden.

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Erbschaftsteuerbefreiung für ein  
Familienheim trotz Auszug

Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteu-
erbefreiung für ein Familienheim, wenn 
ihm die eigene Nutzung des Familien-
heims aus gesundheitlichen Gründen 
unmöglich oder unzumutbar ist. So 
entschied der Bundesfinanzhof (Az. II R 
18/20).
   Der Bundesfinanzhof hat das erstins-
tanzliche Urteil aufgehoben und die Sache 
an das Finanzgericht zurückverwiesen. 
Grundsätzlich setze die Steuerbefreiung 
gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG voraus, 
dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte 
Familienheim selbst nutze, es sei denn, 
er sei aus „zwingenden Gründen“ daran 
gehindert. „Zwingend“ erfasse nicht nur 
den Fall der Unmöglichkeit, sondern auch 
die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung 
des Familienheims. Reine Zweckmäßig-
keitserwägungen, wie etwa die Unwirt-
schaftlichkeit einer Sanierung, genügten 
zwar nicht. Anders liege es, wenn der 
Erbe aus gesundheitlichen Gründen für 
eine Fortnutzung des Familienheims so 
erheblicher Unterstützung bedürfe, dass 
nicht mehr von einer selbstständigen 
Haushaltsführung zu sprechen sei. Das 
Finanzgericht habe hier deshalb unter 
Mitwirkung der Klägerin das Ausmaß  
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
zu prüfen.

Schenkungen beim Ausscheiden aus 
einer Gesellschaft bei zu geringer  
Abfindung

In vielen Gesellschaftsverträgen von Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften finden 
sich Regelungen, die das zwangsweise 
Ausscheiden von Gesellschaftern zum 
Inhalt haben. Insbesondere bei Familien- 
gesellschaften ist das Eintreten eines 
nicht zur Familie gehörenden Erben oder 
Vermächtnisnehmers im Todesfall eines 
Gesellschafters häufig ausgeschlossen. 
Dieser Erbe/Vermächtnisnehmer erhält dann 
i. d. R. eine Abfindung. Damit die Kapital-
basis der Gesellschaft oder die Liquidität 
nicht übermäßig verringert wird, ist in die-
sen Fällen die durch die Gesellschaft zu er-
bringende Abfindung vielfach an den Buch- 
wert des Kapitalkontos oder einen anderen 
Maßstab geknüpft, der die Abfindung unter 
dem tatsächlichen Wert des Anteils hält. 
   In diesen Fällen kommt § 7 Abs. 7 
ErbStG zur Anwendung, der für die ver-
bleibenden Gesellschafter eine Schen- 
kung fingiert. Der Wert der Schenkung 
besteht dann in der Differenz zwischen 
dem steuerlichen Wert des Gesell-
schaftsanteils nach § 12 ErbStG und 
der gezahlten Abfindung. Der steuer-
liche Wert ist der gemeine Wert gem.  
§ 11 Abs. 2 und 3 BewG. Zunächst sieht 
diese Vorschrift eine Bewertung anhand 
von Verkäufen an fremde Dritte vor.  
Dies dürfte aber bei diesen Gesellschaf-
ten kaum vorkommen, da ja Fremde 
gerade ausgeschlossen werden sollen. 
Daher findet zur Wertermittlung das 
vereinfachte Ertragswertverfahren gem. 
§§ 199 bis 203 BewG Anwendung. Nach 
diesem Verfahren wird der durchschnitt-
liche Jahresertrag – abgeleitet aus den 
vergangenen 3 Jahren – mit dem Faktor 
13,75 multipliziert. Der auf diese Weise 
ermittelte Schenkungswert wird auf die 
verbleibenden Gesellschafter im Ver-
hältnis ihrer Beteiligungen verteilt. Der  
sich hieraus nach Abzug der anteiligen 
Abfindung ergebende Betrag wird fiktiv 
vom Gesetz als Schenkung angenom-
men. Auf das subjektive Bewusstsein der  
Unentgeltlichkeit kommt es dabei nicht 
an.
   Es liegen dann eine Schenkung auf 
den Todesfall hinsichtlich der Abfin-
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Änderung des Nachweisgesetzes

Zum 01.08.2022 treten Änderungen 
des Nachweisgesetzes, das Arbeitgeber  
verpflichtet, wesentliche Bedingungen 
des Arbeitsvertrages schriftlich nieder- 
zulegen, die Niederschrift zu unter-
zeichnen und dem Arbeitnehmer aus- 
zuhändigen, sowie weiterer Gesetze, 
unter anderem des Arbeitnehmeüber-
lassungsgesetzes oder des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes in Kraft. So werden 
in § 2 NachwG bestehende Nachweis-
pflichten etwa in Bezug auf das Endda-
tum einer vereinbarten Befristung, den 
Arbeitsort, die Kündigung und die Ver-
gütungszusammensetzung ergänzt so- 
wie neue Informationspflichten in Be-
zug auf die Probezeit, den Umfang des 
Fortbildungsanspruchs, Überstunden, Ab- 
rufarbeit und die Identität des Versor-
gungsträgers im Falle der betrieblichen 
Altersversorgung über einen solchen 
eingeführt. Der Verstoß gegen die Nach-
weispflichten kann nach § 4 NachwG  
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße von bis zu 2.000 Euro geahndet 
werden.

dung und weitere Schenkungen gem. 
§ 7 Abs. 7 ErbStG an die verbleibenden  
Gesellschafter vor. Diese Gesellschafter 
sind für ihren Vermögenszuwachs Schuld-
ner der Schenkungsteuer, die Steuer- 
klasse und Freibeträge richten sich 
nach dem Verwandtschaftsverhältnis 
zwischen ihnen und dem Erben/Ver- 
mächtnisnehmer. Letzterer haftet auch 
für die Schenkungsteuer. Die Begüns-
tigten trifft die Pflicht zur Anzeige des 
Erwerbs gem. § 30 Abs. 2 ErbStG und 
nach Aufforderung durch das Finanzamt 
auch die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Schenkungsteuererklärung. Leider kann 
weder für die Abfindung noch für die 
Werterhöhung der Anteile die Begüns-
tigung der §§ 13a, 13b ErbStG für Be-
triebsvermögen in Anspruch genommen 
werden. Es fehlt für beide Schenkungen 
am Übergang des Betriebsvermögens.

Sonstige

Kosten für die Miete von  
Rauchwarnmeldern

Bei den Kosten für die Miete von 
Rauchwarnmeldern handelt es sich 
lt. Bundesgerichtshof (Urteil vom 
11.05.2022, VIII ZR 379/20) nicht um 
sonstige Betriebskosten im Sinne von  
§ 2 Nr. 17 BetrKV, sondern – da sie den Kos-
ten für den Erwerb von Rauchwarnmeldern 
gleichzusetzen sind – um betriebskos-
tenrechtlich nicht umlagefähige Auf-
wendungen. 

Gasumlage ab Oktober steht fest

Importeure müssen wegen der Drosse-
lung russischer Lieferungen kurzfristig 
und zu hohen Preisen Ersatz beschaffen. 
Zweck dieser Umlage ist, diese Unter-
nehmen zu unterstützen, damit die Wär-
me- und Energieversorgung in der kom-
menden Kälteperiode gesichert ist. Von 
Oktober an wird eine befristete Gas-Si-
cherungsumlage erhoben, die zu Beginn 
des Umlagezeitraums (ab 01.10.2022 
bis 30.04.2022) bei 2,4 Cent liegt. Um 
die Energiekosten mindestens teilweise 
zu dämpfen, soll die befristete Umlage 
durch weitere, zielgenaue Entlastungen 
für die Bürger und eine Verlängerung der 
Hilfspro-gramme für die Wirtschaft flan-
kiert werden. 
   Die von der Bundesregierung ge-
wünschte Ausnahme von der Mehr-
wertsteuer für die geplante Gasumlage 
hat die EU-Kommission ausgeschlossen. 
Jetzt will die Bundesregierung selbst die 
Mehrwertsteuer auf Gas von 19 % auf 
7% absenken, solange die Gasumlage er-
hoben wird.

Hinweis
Dies ist künftig bei den Nebenkosten-
abrechnungen zu beachten. Positiv ist 
dabei anzumerken,, dass die Gebühren 
für die Inspektion und die Funktions-
analyse der montierten Rauchwarn-
melder weiterhin umgelegt werden 
können, da vom Urteil unberührt.

Hinweis
Der Nachweis muss (papier-)schrift-
lich erfolgen. Die elektronische Form 
ist ausgeschlossen. Selbst wenn der 
Arbeitgeber die wesentlichen Ar-
beitsbedingungen mit einer elektro-
nischen Signatur statt in Schriftform 
niederlegt, droht dem Arbeitgeber 
nach dem Wortlaut des Nachweisge-
setzes ein Bußgeld.


